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Chronique générale

Infrastructure et environnement

Aménagement du territoire et logement

Construction de logements et propriété

In der Herbstsession 2021 beugte sich der Nationalrat über die Kommissionsmotion
seiner WAK, welche den Bundesrat dazu auffordern sollte, das von ihm 2018
aufgegebene Revisionsvorhaben der Lex Koller dem Parlament vorzulegen. Die beiden
Kommissionssprecher Thomas Aeschi (svp, ZG) und Samuel Bendahan (sp, VD) betonten
in ihren Voten, dass die Motion bezüglich Änderungen der Lex Koller explizit
ergebnisoffen sei. Mit ihrer Unterstützung der Motion drückten sie einzig ihre
Überzeugung aus, dass eine Reform der Lex Koller ein dringendes und wichtiges
Anliegen sei und dass das Parlament diese nun angehen solle. Die
Kommissionsminderheit, vertreten durch den Waadtländer Nationalrat Olivier Feller
(fdp, VD), lehnte die Motion aus formellen, politischen sowie wirtschaftlichen Gründen
ab. Erstens sei die formelle Zulässigkeit der Motion fraglich, denn der Vorstoss
verpflichte den Bundesrat, den Vorentwurf Wort für Wort dem Parlament vorzulegen,
ohne dass er die Chance hätte, die in der Vernehmlassung beanstandeten Punkte zu
verbessern. Zweitens habe der Bundesrat die richtige Entscheidung getroffen, als er
das Revisionsunterfangen beerdigt habe, denn eine überwältigende Mehrheit der
Vernehmlassungsantworten sei negativ ausgefallen, was zeige, dass die angestrebte
Revision nicht mehrheitsfähig sei. Schliesslich sei es auch wirtschaftlich nicht
angezeigt, die Lex Koller zu verschärfen, denn gerade für Bergregionen, für die
Hotellerie sowie für die Gastronomie hätte ein Wegfallen der ausländischen
Investitionen dramatische Folgen. 
Die grosse Kammer sprach sich schliesslich mit einer komfortablen Mehrheit von 108 zu
69 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) für die Motion aus. Entscheidend waren dabei die
Stimmen der SVP-Fraktion, deren Mitglieder fast geschlossen für den Vorstoss
stimmten. Das ist insofern bemerkenswert, als die SVP 2017 in ihrer
Vernehmlassungsantwort das Projekt als Ganzes noch abgelehnt hatte. Der Umschwung
der SVP verhalf der Motion zusammen mit der Zustimmung der Fraktionen der SP und
der Grünen zum Erfolg. Die restlichen Fraktionen (FDP, Mitte, GLP) lehnten die Motion
grossmehrheitlich ab. 1

MOTION
DATE: 27.09.2021
ELIA HEER

In der Sommersession 2023 beugte sich der Nationalrat abermals über eine allfällige
Abschaffung des Eigenmietwerts. Da die Eintretensdebatte bereits in der
Herbstsession 2022 geführt und das Geschäft anschliessend wieder an die WAK-NR
zurückgeschickt worden war, widmeten sich die Ratsmitglieder in der aktuellen Session
der Detailberatung der Vorlage. Ein Rückweisungsantrag Ritter (mitte, SG) hatte damals
unter anderem bemängelt, dass trotz eines völligen Systemwechsels weiterhin Abzüge
erhoben werden könnten, was fiskalisch nicht tragbar sei. Er hatte deshalb erfolgreich
gefordert, dass die finanzpolitischen Auswirkungen noch einmal evaluiert werden
sollten. Mithilfe einer Subkommission kam die WAK-NR dieser Forderung nach und
überarbeitete ihren Entwurf. Die Kommissionsmehrheit hatte dabei entschieden, auf
die meisten Abzüge zu verzichten. Lediglich im Bereich der Denkmalpflege sollten
Abzüge weiterhin geltend gemacht werden können. 

In der Detailberatung beschäftigte sich die grosse Kammer in einem ersten Block mit
dem Systemwechsel und den Abzügen. Wie bereits in der Herbstsession 2022 – aber
im Gegensatz zum Ständerat – sprach sich die WAK-NR abermals für einen kompletten
Systemwechsel aus, der auch die Abschaffung des Eigenmietwerts bei Zweitwohnungen
beinhaltete. Eine erfolglose Minderheit Schneeberger (fdp, BL) wollte dagegen die
Fassung des Ständerats unterstützen und eine differenzierte Gesetzgebung zwischen
Erst- und Zweitwohnungen anstreben. Diese Minderheit fand im Nationalrat indes über
die FDP-Fraktion hinaus nur vereinzelte Unterstützung. In Übereinstimmung mit dem
Ständerat sollte der Ersterwerberabzug nach Ansicht der Kommissionsmehrheit
weiterhin Anwendung finden. Diesen Abzug beim erstmaligen Erwerb von
Wohneigentum beabsichtigte eine Minderheit Badran (sp, ZH) hingegen aus der Vorlage
zu streichen, da auch Personen, die diesen nicht nötig hätten, vom Abzug profitieren
könnten. Der Minderheitenantrag scheiterte im Nationalrat jedoch aufgrund beinahe
geschlossener Opposition aus den Fraktionen der Mitte, der FDP und der SVP. Einen
steuerlichen Abzug von rund 30 Prozent einer potenziellen Monatsmiete bei einer
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selbstbewohnten Wohnung forderte ferner eine Minderheit Hess (svp, BE), wohingegen
die Kommissionsmehrheit einen zusätzlichen Mietzinsabzug nicht als nötig erachtete.
Die Kommissionsmehrheit setzte sich im Rat auch gegen diesen Minderheitsantrag
durch, der über die SVP-Fraktion hinaus nur vereinzelte Unterstützung aus den
bürgerlichen Reihen genoss. Bei Abzügen für Energie- und Umweltmassnahmen würden
zu viele Steuereinnahmen verloren gehen, bemerkte Kommissionssprecher Regazzi
(mitte, TI), weshalb die WAK-NR fortan lediglich Abzüge für Aufwendungen der
Denkmalpflege akzeptieren wolle. Eine weitere Minderheit Schneeberger wollte bei
Abzügen für Energie- und Umweltmassnahmen bleiben, erhielt im Rat jedoch fast
ausschliesslich Unterstützung aus den Fraktionen der SVP und der FDP, womit auch
diese Minderheit gegenüber der Kommissionsmehrheit unterlag.
In einem zweiten Block beschäftigte sich der Nationalrat mit dem Schuldzinsenabzug.
Hier gab es starke Differenzen zum Beschluss des Ständerats. Insbesondere die Frage,
wie hoch der Anteil an Schuldzinsabzügen gemessen am Vermögensertrag ausfallen
solle, bewegte den Rat. Die Mehrheit der WAK-NR empfahl einen Schuldzinsabzug von
40 Prozent des beweglichen und unbeweglichen Vermögensertrags. Den
Schuldzinsabzug von 40 Prozent lediglich auf unbewegliche Vermögenserträge
anwenden wollte eine Minderheit Bendahan (sp, VD). Eine Minderheit Burgherr (svp, AG)
beabsichtigte, den Beschluss des Ständerats zu unterstützen und forderte einen
Schuldzinsabzug von 70 Prozent des beweglichen und unbeweglichen
Vermögensertrags. Noch weiter ging SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (svp, ZG),
welcher in einem Einzelantrag den vollen Abzug des beweglichen und unbeweglichen
Vermögensertrags vorsah. Ein Minderheitsantrag Glättli (gp, ZH) forderte dagegen mit
einer Abschaffung des Schuldzinsabzuges genau das Gegenteil. Auch im zweiten Block
der Debatte konnte aber kein Minderheitsantrag eine Mehrheit in der grossen Kammer
finden. Ebenso unterlag ein Einzelantrag Ryser (gp, SG), gemäss welchem die Vorlage
zum Zwecke eines haushaltsneutralen Systemwechsels erst in Kraft treten solle, wenn
der Durchschnittszinssatz 3 Prozent überschritten habe.
Schliesslich nahm der Nationalrat die so ausgestaltete Vorlage in der
Gesamtabstimmung mit 109 zu 75 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) an. Nicht unterstützt
wurde die Vorlage von den geschlossen stimmenden Fraktionen der SP und der Grünen
sowie von einzelnen Mitgliedern der GLP-, der SVP- und der Mitte-Fraktion. 2

1) AB NR, 2021, S. 1932 ff.; TA, 28.9.21; So-Bli, 3.10.21
2) AB NR, 2022, S. 1799 ff.; AB NR, 2023, S. 1318 ff.; AB NR, 2023, S. 1326 ff.; Medienmitteilung WAK-NR vom 24.5.23
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